
187

HAMBURGISCHES
GESETZ- UND

VERORDNUNGSBLATT
TEIL I

HmbGVBl. Nr. 22 FREITAG, DEN 1. JUNI 2012

Tag I n h a l t Seite

10. 5. 2012 Verordnung über den Bebauungsplan Wilhelmsburg 90  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
10. 5. 2012 Verordnung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Finkenwerder 42  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
18. 5. 2012 Gesetz zum NDR-Digitalradio-Staatsvertrag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

neu: 2251-5

18. 5. 2012 Gesetz zum Staatsvertrag zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Freien und Han-
sestadt Hamburg über die Zuständigkeit des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg in Staats-
schutz-Strafsachen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

neu: 3120-2 a

18. 5. 2012 Gesetz zum Staatsvertrag zwischen dem Land Schleswig-Holstein und der Freien und Hansestadt
Hamburg über die Zuständigkeit des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg in Staatsschutz-
Strafsachen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

neu: 3120-2 b

18. 5. 2012 Fünftes Gesetz zur Änderung des Hamburger Kinderbetreuungsgesetzes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
860-9

18. 5. 2012 Einhundertdreiundzwanzigste Änderung des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg 198
18. 5. 2012 Einhundertsechste Änderung des Landschaftsprogramms für die Freie und Hansestadt Hamburg  . . . . . 199

29. 5. 2012 Verordnung zur Regelung des Serviceverfahrens zwischen den Hochschulen und der Stiftung für Hoch-
schulzulassung (Serviceverfahren-Verordnung – ServiceverfahrenVO)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

neu: 221-6-3

Angaben unter dem Vorschriftentitel beziehen sich auf die Gliederungsnummern in der Sammlung der Gesetze und Verordnungen der Freien und Hansestadt Hamburg.



Freitag, den 1. Juni 2012188 HmbGVBl. Nr. 22

§ 1

(1) Der Bebauungsplan Wilhelmsburg 90 für den Geltungs-
bereich zwischen der Wilhelmsburger Reichsstraße (B4/B75)
im Westen, der Neuenfelder Straße im Norden, den Bahn-
flächen im Osten und dem Kleingartenverein Nummer 709
Grüner Deich im Süden (Bezirk Hamburg-Mitte, Ortsteil 137)
wird festgestellt.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:

Neuenfelder Straße – über das Flurstück 11465 (Deutsche
Bahn), Ostgrenzen der Flurstücke 2081 (Neuenfelder Straße),
2738, 2734, 11464 und 11463, über die Flurstücke 11463 und
2727, Südwestgrenze des Flurstücks 2727, über das Flurstück
5485, Südwestgrenze des Flurstücks 5485, über das Flurstück
5620 (Hauland), Westgrenze des Flurstücks 5620 (Hauland),
über das Flurstück 7757 (Neuenfelder Straße) der Gemarkung
Wilhelmsburg.

(2) Das maßgebliche Stück des Bebauungsplans und die
ihm beigegebene Begründung sowie die zusammenfassende
Erklärung gemäß § 10 Absatz 4 BauGB werden beim Staatsar-
chiv zu kostenfreier Einsicht für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung sowie die
zusammenfassende Erklärung können beim örtlich zu-
ständigen Bezirksamt während der Dienststunden kosten-
frei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim
Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kostener-
stattung erworben werden.

2. Wenn die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, kann ein Ent-
schädigungsberechtigter Entschädigung verlangen. Er
kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen,
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt. Ein Entschädigungs-
anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Satz 1

bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich werden

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3
BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten
Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 BauGB
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel
des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber dem
örtlich zuständigen Bezirksamt unter Darlegung des die
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht
worden sind.

§ 2

Für die Ausführung des Bebauungsplans einschließlich sei-
ner zeitlich befristet festgesetzten Flächenanteile (siehe Num-
mer 5) gelten nachstehende Vorschriften:

1. In den allgemeinen Wohngebieten werden Ausnahmen für
Gartenbaubetriebe und Tankstellen ausgeschlossen. In den
allgemeinen Wohngebieten mit der Ordnungsnummer 1 a
sind sonstige nicht störende Gewerbebetriebe und Anla-
gen für Verwaltungen allgemein zulässig. Im allgemeinen
Wohngebiet mit der Ordnungsnummer 1 b sind nicht
störende Handwerksbetriebe unzulässig und werden Aus-
nahmen für sonstige nicht störende Gewerbebetriebe und
Anlagen für Verwaltungen ausgeschlossen.

2. Im Kerngebiet mit der Ordnungsnummer 1 sind unzulässig:

– Tankstellen,

– Spielhallen und ähnliche Unternehmen im Sinne von 
§ 33 i der Gewerbeordnung, die der Aufstellung von

Verordnung
über den Bebauungsplan Wilhelmsburg 90

Vom 10. Mai 2012

Auf Grund von § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der
Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2415), zuletzt
geändert 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), in Verbindung mit § 3
Absätze 1 und 3 sowie § 5 Absatz 1 des Bauleitplanfest-
stellungsgesetzes in der Fassung vom 30. November 1999
(HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 14. Juni 2011 
(HmbGVBl. S. 256), § 81 Absatz 1 Nummer 2 der Hambur-
gischen Bauordnung vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl. 
S. 525, 563), zuletzt geändert am 20. Dezember 2011 (HmbGVBl.
S. 554), § 4 Absatz 3 Satz 1 des Hamburgischen Gesetzes zur
Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350, 402), geändert am 23. Dezember 2011
(HmbGVBl. 2012 S. 3), § 9 Absatz 4 des Hamburgischen
Abwassergesetzes in der Fassung vom 24. Juli 2001 
(HmbGVBl. S. 258, 280), zuletzt geändert am 19. April 2011
(HmbGVBl. S. 123), § 4 Absatz 1 des Hamburgischen Klima-
schutzgesetzes vom 25. Juni 1997 (HmbGVBl. S. 261), zuletzt
geändert am 6. Juli 2006 (HmbGVBl. S. 404, 414), sowie § 1, § 2
Absatz 1, § 3 und § 4 Nummern 1 und 3 der Weiterüber-
tragungsverordnung-Bau vom 8. August 2006 (HmbGVBl. 
S. 481), zuletzt geändert am 11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350,
370), wird verordnet:
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Spielgeräten mit oder ohne Gewinnmöglichkeiten die-
nen, sowie Vorführ- und Geschäftsräume deren Zweck
auf Darstellungen oder auf Handlungen mit sexuellem
Charakter ausgerichtet ist sowie

– Einkaufszentren und großflächige Handels- und Ein-
zelhandelsbetriebe nach § 11 Absatz 3 der Baunutzungs-
verordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar
1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert am 22. April
1993 (BGBl. I S. 466, 479).

Im Kerngebiet mit der Ordnungsnummer 2 sind aus-
schließlich Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke zulässig. Aus-
nahmsweise sind in den Kerngebieten mit den Ordnungs-
nummern 1 und 2 auf den mit „(C)“ gekennzeichneten
Flächen Wohnungen nach § 7 Absatz 2 Nummern 6 und 7
der Baunutzungsverordnung oberhalb der Erdgeschosse
und unter der Bedingung zulässig, dass in den mit „(D)“
gekennzeichneten Flächen eine geschlossene lärmschüt-
zende Bebauung mit mindestens gleicher Gebäudehöhe
vorher oder zeitgleich errichtet wird.

3. Einzelhandel, Dienstleistung und Gastronomie ist aus-
schließlich im Kerngebiet mit der Ordnungsnummer 1
und dort ausschließlich in den Erdgeschossen zulässig.
Für die nachgenannten Betriebe im Kerngebiet gelten die
folgenden Geschossflächen als Höchstmaß:

Einzelhandelsbetriebe des täglichen Bedarfs: 200 m²,

Fachmärkte für Sport und Freizeit: 1300 m²,

Betriebe des Lebensmittel-Handwerkes: 175 m²,

Dienstleistungen: 125 m²,

Gastronomie: 500 m².

Weitere Betriebe des Einzelhandels sind unzulässig. Fach-
märkte für Sport und Freizeit sind ausschließlich zur Ver-
sorgung des Sondergebiets mit der Zweckbestimmung
„Sport-, Gesundheits- und Freizeitzentrum“ und der
„Grünfläche Parkanlage Kletterhalle“ zulässig.

4. Im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Sport-,
Gesundheits- und Freizeitzentrum“ sind Anlagen für
sportliche, gesundheitliche, soziale und kulturelle Zwecke
sowie ergänzende, untergeordnete Gastronomieeinrich-
tungen zulässig. Fachmärkte für Sport und Freizeit sind
insgesamt bis maximal 300 m² Geschossfläche zulässig.

5. Auf den als „Grünfläche Parkanlage“ festgesetzten Flächen
ist bis zum 31. Dezember 2013 das Veranstalten einer Gar-
tenschau zulässig. Gebäude und bauliche Anlagen, die zur
Durchführung einer Gartenschau notwendig sind, sind für
diesen Zeitraum auf den in Satz 1 genannten Flächen
zulässig.

6. In den allgemeinen Wohngebieten und in den mit „(C)“
gekennzeichneten Kerngebieten ist in den Schlafräumen
durch geeignete bauliche Schallschutzmaßnahmen wie
zum Beispiel Doppelfassaden, verglaste Vorbauten (zum
Beispiel verglaste Loggien, Wintergärten), besondere
Fensterkonstruktionen oder in ihrer Wirkung vergleich-
bare Maßnahmen sicherzustellen, dass durch diese bau-
lichen Maßnahmen insgesamt eine Schallpegeldifferenz
erreicht wird, die es ermöglicht, dass während der Nacht-
zeit ein Innenraumpegel bei gekipptem Fenster von 
30 dB(A) nicht überschritten wird. Erfolgt die bauliche
Schallschutzmaßnahme in Form von verglasten Vorbau-
ten, muss dieser Innenraumpegel bei gekippten/teilgeöff-
neten Bauteilen erreicht werden. Wohn-/Schlafräume in
Einzimmerwohnungen und Kinderzimmer sind wie
Schlafräume zu beurteilen.

Wird an Gebäudeseiten ein Pegel von 70 dB(A) am Tag
oder 60 dB(A) in der Nacht erreicht oder überschritten,
sind zwingend vor den Fenstern der zu dieser Gebäudesei-
ten orientierten Wohn- und Schlafräume bauliche Schall-
schutzmaßnahmen wie zum Beispiel verglaste Loggien,
Wintergärten oder vergleichbare Maßnahmen vorzusehen.
Für einen Außenbereich einer Wohnung ist entweder
durch Orientierung an lärmabgewandten Gebäudeseiten
oder durch bauliche Schallschutzmaßnahmen wie zum
Beispiel verglaste Vorbauten mit teilgeöffneten Bauteilen
sicherzustellen, dass durch diese baulichen Maßnahmen
insgesamt eine Schallpegelminderung erreicht wird, die es
ermöglicht, dass in dem der Wohnung zugehörigen
Außenbereich ein Tagpegel von kleiner 65 dB(A) erreicht
wird. In den Kerngebieten sind die gewerblichen Aufent-
haltsräume durch geeignete Grundrissgestaltung den lärm-
abgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Soweit die An-
ordnung an den vom Verkehrslärm abgewandten Gebäude-
seiten nicht möglich ist, muss für diese Räume ein
ausreichender Schallschutz an Außentüren, Fenstern,
Außenwänden und Dächern der Gebäude durch bauliche
Maßnahmen geschaffen werden.

7. Im Kerngebiet mit der Ordnungsnummer 1 ist ein Über-
schreiten der festgesetzten Grundflächenzahl durch die in
§ 19 Absatz 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu
einer Grundflächenzahl von 1,0 zulässig.

8. Dach- und Technikaufbauten sind bis 4,5 m Höhe zulässig.
Dach- und Technikaufbauten mit Ausnahme von Solaran-
lagen und Windsegeln sind zusammenzufassen und auf
maximal 30 vom Hundert (v. H.) zusammenhängende
Dachfläche eines Gebäudes begrenzt anzuordnen und ein-
zuhausen oder durch eine allseitige Attika zu verdecken.
Die festgesetzte Gebäudehöhe darf durch Dach- und Tech-
nikaufbauten bis zu 3,0 m überschritten werden.

9. Außer den festgesetzten Stellplätzen und Garagen sind auf
den nicht überbaubaren Teilen der Baugrundstücke wei-
tere Stellplätze und Garagen unzulässig. Tiefgaragen sind
zulässig. Auf der als „Grünfläche Parkanlage Kletterhalle“
festgesetzten überbaubaren Fläche sind Stellplätze, Gara-
gen und Tiefgaragen nicht zulässig.

10. Werbeanlagen sind an Fassaden nur an der Stätte der Leis-
tung unterhalb der Fenster des zweiten Vollgeschosses
zulässig.

11. Das festgesetzte Geh-, Fahr- und Leitungsrecht umfasst
die Befugnis der Freien und Hansestadt Hamburg, einen
allgemein zugänglichen Weg anzulegen und zu unterhal-
ten sowie unterirdische öffentliche Ver- und Entsorgungs-
anlagen herzustellen und zu unterhalten. Nutzungen, wel-
che die Herstellung und Unterhaltung beeinträchtigen
können, sind unzulässig. Geringfügige Abweichungen von
dem festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrecht können
zugelassen werden.

12. In den allgemeinen Wohngebieten sind mindestens 25 v. H.
der Grundstücksfläche als offene Vegetationsfläche herzu-
richten. Für je 150 m² der zu begrünenden Grundstücks-
fläche ist mindestens ein kleinkroniger Baum oder für je
300 m² der zu begrünenden Grundstücksfläche mindestens
ein großkroniger Baum zu pflanzen. Die allgemeinen
Wohngebiete mit den Ordnungsnummern 2 und 3 sind
davon ausgenommen, wenn mehr als 50 v. H. als Wasser-
fläche angelegt werden.

13. Auf ebenerdigen Stellplatzanlagen ist nach jedem vierten
Stellplatz ein großkroniger einheimischer Laubbaum zu
pflanzen.
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14. Für festgesetzte Baum- und Strauchpflanzungen sind
standortgerechte, einheimische Bäume und Sträucher zu
verwenden und zu erhalten. Großkronige Bäume müssen
einen Stammumfang von mindestens 18 cm, kleinkronige
Bäume einen Stammumfang von 16 cm, jeweils in 1 m über
dem Erdboden gemessen, aufweisen. Unter dem Kronen-
bereich jedes Baumes ist eine offene Vegetationsfläche von
mindestens 12 m² anzulegen.

15. Garagenwände, Außenwände von Gebäuden, deren Fens-
terabstand mehr als 10 m beträgt, sowie fensterlose Fassa-
den sind mit Schling- und Kletterpflanzen zu begrünen; je
2 m Wandlänge ist mindestens eine Pflanze zu verwenden.

16. Gebäudedächer bis zu einer Neigung von 15 Grad sind mit
einem mindestens 8 cm starken durchwurzelbaren Sub-
strataufbau zu versehen und zu begrünen. Hiervon ausge-
nommen sind Wohngebäude, die von Wasserflächen umge-
ben und mit dem Erdboden baulich verbunden sind.

17. In den Kerngebieten sind nicht überbaute Garagen mit
einem mindestens 50 cm starken durchwurzelbaren Sub-
strataufbau zu versehen und mit Kleingehölzen, Stauden
und Gräsern intensiv zu begrünen.

18. Die nicht überbaute Garage mit der Bezeichnung „(B)“ ist
mit einem mindestens 80 cm starken durchwurzelbaren
Substrataufbau zu versehen und mit Bäumen und Sträu-
chern zu begrünen.

19. Dächer von Nebengebäuden und Carports sind mit einem
mindestens 5 cm starken Substrataufbau zu versehen und
zu begrünen.

20. Von einer Dachbegrünung nach den Nummern 16 und 17
kann in den Bereichen abgewichen werden, die der Belich-
tung, Be- und Entlüftung, als begehbare Dachterrassen
oder der Aufnahme von technischen Anlagen dienen.
Dachterrassen und technische Anlagen, außer solchen zur
Gewinnung von Sonnenenergie, sind höchstens auf 30 v. H.
der Dachflächen von Gebäuden zulässig.

21. In den allgemeinen Wohngebieten sind die Geh- und Fahr-
wege sowie ebenerdige Stellplätze in wasser- und luft-
durchlässigem Aufbau herzustellen.

22. Das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswas-
ser ist oberirdisch in das Oberflächenentwässerungssystem
einzuleiten, sofern es nicht versickert, gesammelt oder
genutzt wird.

23. Die Ufer der Gewässer sind naturnah herzurichten, soweit
Belange der Gewässertechnik oder der Stadtgestaltung
dem nicht entgegenstehen.

24. Bauliche und technische Maßnahmen, die zu einer dauer-
haften Absenkung des Grundwasserspiegels führen, sind
unzulässig.

25. In den allgemeinen Wohngebieten, in den Kerngebieten,
im Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Sport-,
Gesundheits- und Freizeitzentrum“ und im Baufeld „Klet-
terhalle“ innerhalb der Parkanlage sind passive bauliche
Gassicherungsmaßnahmen vorzusehen, die Gasansamm-
lungen unter den baulichen Anlagen und den befestigten
Flächen sowie Gaseintritte in die baulichen Anlagen durch
Bodengase verhindern.

26. Für Ausgleichsmaßnahmen werden die außerhalb des
Plangebiets liegenden Flurstücke 3608 (teilweise), 3623,
3625, 3626, 6648, 7380, 8548, 8550, 8553, 9341, 9400, 9424
(teilweise), 9736 (teilweise), 11223 (teilweise), 11362 (teil-
weise), 11363 (teilweise), 11388 und 11389 der Gemarkung
Wilhelmsburg

– den Kerngebieten zu 15 v. H.,

– den allgemeinen Wohngebieten zu 13 v. H.,

– den Straßenverkehrsflächen und Fußgängerbereichen
zu 25 v. H.,

– dem Sondergebiet zu 10 v. H.,

– der Parkanlage zu 33 v. H.,

– der privaten Grünfläche Schwimmbad zu 2 v. H. und

– dem Baufeld „Kletterhalle“ zu 2 v. H. 

zugeordnet.

27. Für die Beheizung und Bereitstellung des Warmwassers
sind neu zu errichtende Gebäude an ein Wärmenetz anzu-
schließen, das überwiegend mit erneuerbaren Energien
versorgt wird. Vom Anschluss- und Benutzungsgebot nach
Satz 1 kann ausnahmsweise abgesehen werden, wenn der
berechnete Jahres-Heizwärmebedarf der Gebäude nach
der Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I
S. 1519), geändert am 29. April 2009 (BGBl. I S. 954), den
Wert von 15 kWh je m² Nutzfläche nicht übersteigt. Vom
Anschluss- und Benutzungsgebot nach Satz 1 kann auf
Antrag befreit werden, soweit die Erfüllung der Anforde-
rungen im Einzelfall wegen besonderer Umstände zu einer
unbilligen Härte führen würde. Die Befreiung soll zeitlich
befristet werden.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Hamburg, den 10. Mai 2012.

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte
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§ 1
(1) Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Finkenwerder 42

für den Geltungsbereich zwischen Hochwasserschutzanlage
Köhlfleet Hauptdeich, dem Köhlfleet und dem Finkenwerder
Kutterhafen (Bezirk Hamburg-Mitte, Ortsteil 139) wird festge-
stellt.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:

Über die Flurstücke 1705 (Köhlfleet) und 1446 der Gemar-
kung Steinwerder-Waltershof – über die Flurstücke 5396,
5395 – Südwest- und Nordwestgrenze des Flurstücks 5429
der Gemarkung Finkenwerder-Nord.

(2) Das maßgebliche Stück des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans und die ihm beigegebene Begründung sowie die
zusammenfassende Erklärung nach § 10 Absatz 4 des Bauge-
setzbuchs werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht
für jedermann niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung sowie die
zusammenfassende Erklärung können beim örtlich zu-
ständigen Bezirksamt während der Dienststunden kosten-
frei eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim
Bezirksamt vorhanden sind, können sie gegen Kostener-
stattung erworben werden.

2. Wird diese Verordnung nach § 12 Absatz 6 des Baugesetz-
buchs aufgehoben, weil das mit dem vorhabenbezogenen
Bebauungsplan zugelassene Vorhaben nicht innerhalb der
nach § 12 Absatz 1 Satz 1 des Baugesetzbuchs bestimmten
Frist durchgeführt wurde, oder weil der Träger des Vorha-
bens ohne Zustimmung nach § 12 Absatz 5 Satz 1 des Bau-
gesetzbuchs gewechselt hat und Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass die Durchführung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans innerhalb der genannten Frist
gefährdet ist, können vom Vorhabenträger keine An-
sprüche bei Aufhebung des Planes geltend gemacht wer-
den. Wird diese Verordnung aus anderen als den in Satz 1
genannten Gründen aufgehoben, kann unter den in den 
§§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeichneten Vorausset-
zungen Entschädigung verlangt werden. Der Entschädi-

gungsberechtigte kann die Fälligkeit des Anspruchs
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen bean-
tragt. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht
innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres,
in dem die in den §§ 39 bis 42 des Baugesetzbuchs bezeich-
neten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit
des Anspruchs herbeigeführt wird.

3. Unbeachtlich werden

a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans schriftlich
gegenüber dem örtlich zuständigen Bezirksamt unter Dar-
legung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes
geltend gemacht worden sind.

§ 2

Für die Ausführung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans gelten nachstehende Vorschriften:

1. Im Kerngebiet sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche
und sportliche Zwecke, Wohnungen für Aufsichts- und
Bereitschaftspersonen, Betriebsinhaber und Betriebsleiter
sowie sonstige Wohnungen nach § 7 Absatz 2 Nummern 2,
4, 6 und 7 der Baunutzungsverordnung in der Fassung vom
23. Januar 1990 (BGBl. I S. 133), zuletzt geändert am 
22. April 1993 (BGBl. I S. 466, 479), unzulässig.

2. Im Kerngebiet sind Wohnungen nach § 7 Absatz 3 Num-
mer 2 der Baunutzungsverordnung unzulässig.

Verordnung
über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Finkenwerder 42

Vom 10. Mai 2012

Auf Grund von § 10 in Verbindung mit § 12 des Baugesetz-
buchs in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I 
S. 2415), zuletzt geändert am 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), in
Verbindung mit § 3 Absätze 1 und 3 sowie § 5 Absatz 1 des Bau-
leitplanfeststellungsgesetzes in der Fassung vom 30. November
1999 (HmbGVBl. S. 271), zuletzt geändert am 14. Juni 2011
(HmbGVBl. S. 256), § 4 Absatz 3 Satz 1 des Hamburgischen
Gesetzes zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes vom
11. Mai 2010 (HmbGVBl. S. 350, 402), geändert am 23. Dezem-
ber 2011 (HmbGVBl. 2012 S. 3), in Verbindung mit § 9 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 4 des Bundesnaturschutzgesetzes vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert am 6. Februar
2012 (BGBl. I S. 148, 181), § 81 Absatz 1 Nummer 2 der Ham-
burgischen Bauordnung vom 14. Dezember 2005 (HmbGVBl.
S. 525, 563), zuletzt geändert am 20. Dezember 2011 
(HmbGVBl. S. 554), sowie § 1, § 2 Absatz 1 und § 3 der
Weiterübertragungsverordnung-Bau vom 8. August 2006
(HmbGVBl. S. 481), zuletzt geändert am 11. Mai 2010
(HmbGVBl. S. 350, 370), wird verordnet:
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3. Im Kerngebiet sind Spielhallen und ähnliche Unterneh-
men im Sinne von § 33 i der Gewerbeordnung, die der Auf-
stellung von Spielgeräten mit oder ohne Gewinnmöglich-
keiten dienen sowie Vorführ- und Geschäftsräume, deren
Zweck auf Darstellungen oder auf Handlungen mit sexuel-
lem Charakter ausgerichtet ist, unzulässig.

4. Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche
Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorha-
benträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

5. Standorte für Container, zum Beispiel Papiercontainer
sind nur in den mit „(A)“ bezeichneten Flächen zulässig.

6. Das festgesetzte Gehrecht umfasst die Befugnis der Freien
und Hansestadt Hamburg, einen Weg anzulegen und zu
unterhalten.

7. Es sind folgende Baumpflanzungen vorzunehmen:
7.1 Entlang des Köhlfleets sind sieben großkronige Bäume zu

pflanzen.
7.2 Entlang der südlichen Grundstücksgrenze sind elf Bäume

zu pflanzen.
7.3 Auf den übrigen nicht überbaubaren Grundstücksflächen

sind elf großkronig wachsende Bäume zu pflanzen.
8. Für die festgesetzten Baumpflanzungen sind einheimische

Arten zu verwenden. Die Bäume müssen einen Stammum-

fang von mindestens 18 cm, in 1 m Höhe über dem Erdbo-
den gemessen, aufweisen. Im Kronenbereich jedes Baumes
ist eine offene Vegetationsfläche von mindestens 12 m²
anzulegen. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten
und bei Abgang zu ersetzen.

9. Die südliche und die östliche Fassade des südlichen einge-
schossigen Gebäudes sind zu begrünen. Dies kann entwe-
der in Form einer Hecke oder mit Schling- oder Kletter-
pflanzen erfolgen. Bei einer Begrünung mit Schling- oder
Kletterpflanzen sind mindestens 24 Pflanzen zu verwen-
den.

10. Durch Anordnung der Baukörper beziehungsweise durch
geeignete Grundrissgestaltung sind die Aufenthaltsräume
den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Sofern
die Anordnung der Aufenthaltsräume an den lärmabge-
wandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, muss für diese
Räume ein ausreichender Lärmschutz durch bauliche
Maßnahmen nach dem Lärmpegel III der DIN 4109 an
Außentüren, Fenstern, Außenwänden und Dächern der
Gebäude geschaffen werden.

§ 3

Für das Plangebiet werden die bisher bestehenden Bebau-
ungspläne aufgehoben.

Hamburg, den 10. Mai 2012.

Das Bezirksamt Hamburg-Mitte
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Gesetz
zum NDR-Digitalradio-Staatsvertrag

Vom 18. Mai 2012

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

A r t i k e l  1

Dem am 1. und 2. Februar 2012 unterzeichneten NDR-
Digitalradio-Staatsvertrag wird zugestimmt.

A r t i k e l  2

Der Staatsvertrag wird nachstehend mit Gesetzeskraft
veröffentlicht.

A r t i k e l  3

Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem § 2 Absatz 3
Satz 1 in Kraft tritt, ist im Hamburgischen Gesetz- und Verord-
nungsblatt bekannt zu geben. 

Ausgefertigt Hamburg, den 18. Mai 2012.

Der Senat

Staatsvertrag
über die Veranstaltung von digitalen terrestrischen Hörfunkprogrammen

durch den Norddeutschen Rundfunk
(NDR-Digitalradio-Staatsvertrag)

Die Länder

Freie und Hansestadt Hamburg, 

Mecklenburg-Vorpommern, 

Niedersachsen und 

Schleswig-Holstein 

(im Folgenden: die Länder)
schließen auf der Grundlage der Ermächtigung in § 11 c Absatz 2 Satz 2 des Rundfunkstaatsvertrages

den nachstehenden Staatsvertrag:

§ 1
Digitale terrestrische Hörfunkprogramme

(1) Der NDR veranstaltet drei zusätzliche Hörfunkpro-
gramme, die terrestrisch in digitaler Technik verbreitet werden.

(2) Die Programme haben jeweils einen der folgenden
Schwerpunkte:
1. Ein ergänzendes Musikprogramm sowie musikjournalisti-

sche Beiträge mit Bezug zu Norddeutschland (NDR Musik
Plus),

2. Liveübertragungen von Veranstaltungen, Seewetterbe-
richte sowie Sendungen für Menschen mit Migrations-
hintergrund (NDR Info Spezial),

3. Verkehrsinformationen (NDR Traffic).

Diese Programme sind werbefrei.

(3) Die Veranstaltung der Programme richtet sich nach den
Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrages und des Staats-
vertrages über den Norddeutschen Rundfunk.
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§ 2

Kündigung und Inkrafttreten

(1) Dieser Staatsvertrag kann von jedem Land erstmals zum
31. Juli 2015 mit Wirkung zum 31. Juli 2016 gekündigt werden.
Für die Kündigung gilt im Übrigen § 44 Absatz 1 des Staats-
vertrages über den Norddeutschen Rundfunk entsprechend. 

(2) Dieser Staatsvertrag wird gegenstandslos, wenn der
Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk von mindes-
tens drei Ländern gekündigt wird oder der NDR durch Verein-

barung der Länder aufgelöst wird. Erfolgt die Kündigung des
Staatsvertrages über den Norddeutschen Rundfunk durch
weniger als drei Länder, bleibt dieser Staatsvertrag zwischen
den übrigen Ländern in Kraft.

(3) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Juli 2012 in Kraft. Sind
bis zum 30. Juni 2012 nicht alle Ratifikationsurkunden bei der
Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein hinterlegt, wird
der Staatsvertrag gegenstandslos. Die Staatskanzlei des Landes
Schleswig-Holstein teilt den übrigen Ländern die Hinter-
legung der letzten Ratifikationsurkunde mit. 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:

Hamburg, den 2. Februar 2012

gez. Olaf Scholz

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:

Schwerin, den 2. Februar 2012

gez. Erwin Sellering

Für das Land Niedersachsen:

Hannover, den 2. Februar 2012

gez. David McAllister

Für das Land Schleswig-Holstein:

Kiel, den 1. Februar 2012

gez. Peter Harry Carstensen

Gesetz 
zum Staatsvertrag zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern

und der Freien und Hansestadt Hamburg
über die Zuständigkeit des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg

in Staatsschutz-Strafsachen
Vom 18. Mai 2012

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

A r t i k e l  1

Dem am 16. Februar 2012 unterzeichneten Staatsvertrag
zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der
Freien und Hansestadt Hamburg wird zugestimmt.

A r t i k e l  2

Der Staatsvertrag wird nachstehend mit Gesetzeskraft
veröffentlicht.

A r t i k e l  3

Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 4 in
Kraft tritt, ist im Hamburgischen Gesetz- und Verordnungs-
blatt bekannt zu geben.

Ausgefertigt Hamburg, den 18. Mai 2012.

Der Senat
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Hamburg, den 16. Februar 2012 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern
Für den Ministerpräsidenten
Die Justizministerin
gez. Uta-Maria Kuder

Hamburg, den 16. Februar 2012

Für die Freie und Hansestadt Hamburg
Für den Senat
Die Senatorin für Justiz und Gleichstellung
gez. Jana Schiedek

A r t i k e l  1

Die in § 120 Absätze 1 bis 4 des Gerichtsverfassungsgesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I
S. 1077), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom
7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2582, 2800), bezeichneten Aufga-
ben werden dem Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg
für das Gebiet des Landes Mecklenburg-Vorpommern übertra-
gen. Dies gilt auch für Erweiterungen des in Satz 1 genannten
Aufgabenbereichs durch künftiges Bundesrecht.

A r t i k e l  2

Soweit die Freie und Hansestadt Hamburg in Strafsachen,
für die das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg auf
Grund von Artikel 1 zuständig ist, Verfahrenskosten und Aus-
lagen von Verfahrensbeteiligten zu tragen oder Entschädigun-
gen zu leisten hat, kann sie, soweit nicht der Bund zur Erstat-
tung verpflichtet ist, von dem Land Mecklenburg-Vorpom-

mern Erstattung verlangen. Die Einzelheiten der Erstattung
werden in einem Verwaltungsabkommen geregelt.

A r t i k e l  3

Ist beim Inkrafttreten dieses Staatsvertrages die öffentliche
Klage beim Oberlandesgericht Rostock erhoben, verbleibt es
bei der bisherigen Zuständigkeit.

A r t i k e l  4

Dieser Staatsvertrag bedarf der Ratifikation. Er tritt mit
dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft.

A r t i k e l  5

Der Staatsvertrag kann von jedem Teil mit einer Frist von
sechs Monaten zum Jahresende gekündigt werden.

Staatsvertrag
zwischen

dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Freien und Hansestadt Hamburg
über die Zuständigkeit des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg

in Staatsschutz-Strafsachen
Das Land Mecklenburg-Vorpommern,

vertreten durch den Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch die Justizministerin

und

die Freie und Hansestadt Hamburg,
vertreten durch den Senat,

dieser vertreten durch die Senatorin für Justiz und Gleichstellung,
schließen vorbehaltlich der Zustimmung ihrer verfassungsmäßig berufenen Organe

folgenden Staatsvertrag:
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Gesetz
zum Staatsvertrag zwischen dem Land Schleswig-Holstein

und der Freien und Hansestadt Hamburg
über die Zuständigkeit des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg

in Staatsschutz-Strafsachen
Vom 18. Mai 2012

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

A r t i k e l  1

Dem am 16. Februar 2012 unterzeichneten Staatsvertrag
zwischen dem Land Schleswig-Holstein und der Freien und
Hansestadt Hamburg wird zugestimmt.

A r t i k e l  2

Der Staatsvertrag wird nachstehend mit Gesetzeskraft
veröffentlicht.

A r t i k e l  3

Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Artikel 4 in
Kraft tritt, ist im Hamburgischen Gesetz- und Verordnungs-
blatt bekannt zu geben.

Ausgefertigt Hamburg, den 18. Mai 2012.

Der Senat
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Hamburg, den 16. Februar 2012

Für das Land Schleswig-Holstein
Für den Ministerpräsidenten
Der Minister für Justiz, Gleichstellung und Integration
gez. Emil Schmalfuß

Hamburg, den 16. Februar 2012

Für die Freie und Hansestadt Hamburg
Für den Senat
Die Senatorin für Justiz und Gleichstellung
gez. Jana Schiedek

A r t i k e l  1

Die in § 120 Absätze 1 bis 4 des Gerichtsverfassungsgesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I
S. 1077), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom
7. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2582, 2800), bezeichneten Aufga-
ben werden dem Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg
für das Gebiet des Landes Schleswig-Holstein übertragen. Dies
gilt auch für Erweiterungen des in Satz 1 genannten Aufgaben-
bereichs durch künftiges Bundesrecht.

A r t i k e l  2

Soweit die Freie und Hansestadt Hamburg in Strafsachen,
für die das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg auf
Grund von Artikel 1 zuständig ist, Verfahrenskosten und Aus-
lagen von Verfahrensbeteiligten zu tragen oder Entschädigun-
gen zu leisten hat, kann sie, soweit nicht der Bund zur

Erstattung verpflichtet ist, von dem Land Schleswig-Holstein
Erstattung verlangen. Die Einzelheiten der Erstattung werden
in einem Verwaltungsabkommen geregelt.

A r t i k e l  3

Ist beim Inkrafttreten dieses Staatsvertrages die öffentliche
Klage beim Oberlandesgericht Schleswig erhoben, verbleibt es
bei der bisherigen Zuständigkeit.

A r t i k e l  4

Dieser Staatsvertrag bedarf der Ratifikation. Er tritt mit
dem Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft.

A r t i k e l  5

Der Staatsvertrag kann von jedem Teil mit einer Frist von
sechs Monaten zum Jahresende gekündigt werden.

Staatsvertrag
zwischen

dem Land Schleswig-Holstein und der Freien und Hansestadt Hamburg
über die Zuständigkeit des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg

in Staatsschutz-Strafsachen
Das Land Schleswig-Holstein,

vertreten durch den Ministerpräsidenten,
dieser vertreten durch den Minister für Justiz, Gleichstellung und Integration

und

die Freie und Hansestadt Hamburg,
vertreten durch den Senat,

dieser vertreten durch die Senatorin für Justiz und Gleichstellung,
schließen vorbehaltlich der Zustimmung ihrer verfassungsmäßig berufenen Organe

folgenden Staatsvertrag:
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Fünftes Gesetz 
zur Änderung des Hamburger Kinderbetreuungsgesetzes

Vom 18. Mai 2012

Der Senat verkündet das nachstehende von der Bürgerschaft beschlossene Gesetz:

Einziger Paragraph 
§ 6 Absatz 1 des Hamburger Kinderbetreuungsgesetzes

vom 27. April 2004 (HmbGVBl. S. 211), zuletzt geändert am
28. Juni 2011 (HmbGVBl. S. 271), erhält folgende Fassung:

„(1) Jedes Kind hat vom vollendeten zweiten Lebensjahr
bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch eines Kinder-
gartens. Er wird durch jede Tageseinrichtung erfüllt, in der
Kinder vom vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Schul-
eintritt durch pädagogische Fachkräfte im zeitlichen Umfang
von fünf Stunden an fünf Wochentagen in zumutbarer Entfer-
nung zur Wohnung des Kindes gemeinsam Mittag essen, be-
treut, erzogen und gebildet werden. Der Anspruch kann auch
durch den Nachweis eines die vorgenannte Betreuungszeit
überschreitenden Betreuungsangebots in einer Tageseinrich-
tung erfüllt werden.“

Ausgefertigt Hamburg, den 18. Mai 2012.

Der Senat

(1) Der Flächennutzungsplan für die Freie und Hansestadt
Hamburg in der Fassung der Neubekanntmachung vom 
22. Oktober 1997 (HmbGVBl. S. 485) wird im Geltungsbereich
nördlich der Güterumgehungsbahn in Eidelstedt (F 04/08 –
Bezirk Eimsbüttel, Ortsteil 320) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Flächennut-
zungsplans und die ihm beigegebene Begründung sowie die
zusammenfassende Erklärung gemäß § 6 Absatz 5 Satz 3 des
Baugesetzbuchs in der Fassung vom 23. September 2004
(BGBl. I S. 2415), zuletzt geändert am 22. Juli 2011 (BGBl. I
S. 1509), werden beim Staatsarchiv zur kostenfreien Einsicht
niedergelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

1. Ein Abdruck des Plans und die Begründung sowie die
zusammenfassende Erklärung können beim örtlich zustän-
digen Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei
eingesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim ört-

lich zuständigen Bezirksamt vorhanden sind, werden sie
kostenfrei zur Verfügung gestellt.

2. Unbeachtlich werden
a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 des

Baugesetzbuchs beachtliche Verletzung der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 des Bau-
gesetzbuchs beachtliche Verletzung der Vorschriften
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beacht-
liche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung der Änderung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der für die Erarbeitung des Flächennutzungs-
plans zuständigen Behörde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden
sind.

Einhundertdreiundzwanzigste Änderung
des Flächennutzungsplans für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 18. Mai 2012

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 18. Mai 2012.

Der Senat
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(1) Das Landschaftsprogramm für die Freie und Hanse-
stadt Hamburg vom 14. Juli 1997 (HmbGVBl. S. 363) wird für
den Geltungsbereich nördlich der Trasse der Güterumge-
hungsbahn und westlich der Kieler Straße im Stadtteil Eidel-
stedt (L 2/08 – Bezirk Eimsbüttel, Ortsteil 320) geändert.

(2) Das maßgebliche Stück der Änderung des Landschafts-
programms und der ihm beigegebene Erläuterungsbericht
sowie die zusammenfassende Erklärung gemäß § 14 l Absatz 2
Nummer 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung in der Fassung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 95),

zuletzt geändert am 24. Februar 2012 (BGBl. I S. 212, 251),
werden beim Staatsarchiv zu kostenfreier Einsicht nieder-
gelegt.

(3) Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Ein Abdruck der Pläne und der Erläuterungsbericht sowie
die zusammenfassende Erklärung können beim örtlich zustän-
digen Bezirksamt während der Dienststunden kostenfrei ein-
gesehen werden. Soweit zusätzliche Abdrucke beim Bezirks-
amt vorhanden sind, werden sie kostenfrei zur Verfügung
gestellt.

Einhundertsechste Änderung des Landschaftsprogramms
für die Freie und Hansestadt Hamburg

Vom 18. Mai 2012

Die Bürgerschaft hat den nachstehenden Beschluss gefasst:

Ausgefertigt Hamburg, den 18. Mai 2012.

Der Senat

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt die Teilnahme staatlicher ham-
burgischer Hochschulen am Serviceverfahren der Stiftung für
Hochschulzulassung (Stiftung) nach Artikel 2 des Gesetzes
zum Staatsvertrag über die Errichtung einer gemeinsamen
Einrichtung für Hochschulzulassung sowie den Ablauf dieses
Verfahrens für die teilnehmenden Hochschulen und die
Bewerberinnen und Bewerber um Studienplätze des ersten
Fachsemesters in Studiengängen, die nach § 3 in dieses Verfah-
ren einbezogen sind.

(2) Soweit diese Verordnung keine Regelung enthält, gelten
für das Bewerbungs-, Auswahl- und Zulassungsverfahren die
auf Grund von § 10 des Hochschulzulassungsgesetzes (HZG)
vom 28. Dezember 2004 (HmbGVBl. S. 515), zuletzt geändert
am 6. März 2012 (HmbGVBl. S. 131), in der jeweils geltenden
Fassung und für die Erhebung und Verarbeitung personenbe-
zogener Daten die auf Grund von § 111 des Hamburgischen
Hochschulgesetzes vom 18. Juli 2001 (HmbGVBl. S. 171), zu-
letzt geändert am 20. Dezember 2011 (HmbGVBl. S. 550), in
der jeweils geltenden Fassung erlassenen Satzungen der Hoch-
schulen. Soweit Artikel 2 des Gesetzes zum Staatsvertrag über

Verordnung
zur Regelung des Serviceverfahrens zwischen den Hochschulen

und der Stiftung für Hochschulzulassung
(Serviceverfahren-Verordnung – ServiceverfahrenVO)

Vom 29. Mai 2012

Auf Grund von Artikel 4 Satz 1 des Gesetzes zum Staatsver-
trag über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für
Hochschulzulassung vom 17. Februar 2009 (HmbGVBl. S. 36),
geändert am 6. März 2012 (HmbGVBl. S. 132), sowie § 1 Num-
mer 5 der Weiterübertragungsverordnung-Hochschulwesen
vom 17. August 2004 (HmbGVBl. S. 348), zuletzt geändert am
17. April 2012 (HmbGVBl. S. 148), wird verordnet:
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die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hoch-
schulzulassung oder diese Verordnung nichts anderes regeln,
bleiben die Vorschriften des Hamburgischen Datenschutzge-
setzes vom 5. Juli 1990 (HmbGVBl. S. 133, 165, 226), zuletzt
geändert am 14. Juni 2011 (HmbGVBl. S. 255), in der jeweils
geltenden Fassung unberührt.

§ 2

Ablauf des Verfahrens

(1) Die Hochschulen nehmen nach Maßgabe von § 1 insbe-
sondere an dem Verfahren der Stiftung zum Abgleich von
Mehrfachzulassungsmöglichkeiten (dialogorientiertes Service-
verfahren) teil und beauftragen die Stiftung in dem für die
Durchführung dieses Verfahrens erforderlichen Umfang mit
der Erbringung der von ihr angebotenen Dienstleistungen
nach Artikel 2 des Gesetzes zum Staatsvertrag über die Errich-
tung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulas-
sung; hierbei beauftragen sie die Stiftung, im Namen der
Hochschule Ablehnungsbescheide zu erstellen und zu versen-
den. Sie können die Stiftung auch beauftragen, im Namen der
Hochschule Zulassungs- und Rückstellungsbescheide zu er-
stellen und zu versenden. Die Hochschulen teilen der Stiftung
die für den Abgleich nach Satz 1 einschließlich der für die
Erstellung und Versendung der Ablehnungs- und gegebenen-
falls der Zulassungs- und Rückstellungsbescheide erforder-
lichen Angaben mit. Das dialogorientierte Serviceverfahren
besteht aus zwei Koordinierungsphasen und gegebenenfalls
einer Clearingphase. 

(2) Statusmitteilungen, Zulassungsangebote der jeweiligen
Hochschule sowie Erklärungen der Bewerberinnen und Be-
werber erfolgen ausschließlich über das mittels Internet er-
reichbare elektronische Portal (Webportal) der Stiftung, soweit
nichts anderes geregelt ist. Bei der elektronischen Übermitt-
lung haben die Hochschule und die Stiftung unter Anwen-
dung von Verschlüsselungsmaßnahmen dem jeweiligen Stand
der Technik entsprechende Maßnahmen zu treffen, die die
Vertraulichkeit und Unversehrtheit der Daten gewährleisten.
Die Bewerberinnen und Bewerber werden zusätzlich über den
Stand des Zulassungsverfahrens durch elektronische Schrei-
ben (E-Mail) benachrichtigt. Bewerberinnen und Bewerber,
die glaubhaft machen, dass ihnen die Kommunikation über
die Webportale der Hochschule und der Stiftung nicht mög-
lich ist, werden durch die Hochschule, namentlich mittels
Bereitstellung eines mit dem Internet verbundenen Rechner-
Arbeitsplatzes, und die Stiftung unterstützt. Fällt das Ende
einer Ausschlussfrist auf einen Sonntag, einen gesetzlichen
Feiertag oder einen Sonnabend, so endet die Frist mit dem
Ablauf des entsprechenden Tages und verlängert sich nicht bis
zum Ablauf des nächstfolgenden Werktages.

(3) Für die Bewerbung um einen Studienplatz muss sich die
Bewerberin oder der Bewerber über das Webportal der Stiftung
registrieren. Für die Registrierung hat die Bewerberin oder der
Bewerber folgende Daten anzugeben: 

1. Nachname, Vorname, Geburtsname,

2. Geschlecht,

3. Geburtsdatum,

4. Geburtsort,

5. Staatsangehörigkeit,

6. Postanschrift,

7. Benutzername, Passwort, 

8. eine für die Dauer des Vergabeverfahrens gültige E-Mail-
Adresse. 

Die Bewerberin oder der Bewerber erhält ein Benutzer-
konto sowie Ordnungsmerkmale, insbesondere eine Identifi-
kationsnummer und eine Authentifizierungsnummer, die zur
Identifizierung im dialogorientierten Serviceverfahren ge-
genüber der Stiftung und der Hochschule anzugeben sind. Für
jede Bewerberin und jeden Bewerber ist im Vergabeverfahren
nur eine Registrierung zulässig; im Fall mehrerer Registrie-
rungen einer Bewerberin oder eines Bewerbers wird nur über
die unter der letzten Registrierung eingegangenen Zulassungs-
anträge entschieden.

(4) Für die Teilnahme an den beiden Koordinierungspha-
sen können bundesweit bis zu zwölf Zulassungsanträge gestellt
werden; eine in einer Satzung nach § 10 Absatz 2 HZG enthal-
tene Begrenzung der Anzahl der Zulassungsanträge, die an
derselben Hochschule gestellt werden können, bleibt un-
berührt. Hierbei zählt jede Kombination aus einem Studien-
gang und einer Hochschule, wobei ein Studiengang auch aus
einer Verbindung mehrerer Teilstudiengänge bestehen kann,
als eigenständiger Zulassungsantrag. Der Zulassungsantrag
muss elektronisch über das Webportal der Hochschule oder,
soweit die Hochschule dies zulässt und dies technisch einge-
richtet ist, über das Webportal der Stiftung bis zum Ablauf der
in der jeweiligen Hochschulsatzung nach § 10 Absatz 2 HZG
genannten Fristen (Ausschlussfristen) und in der dort genann-
ten Form eingegangen sein. Die Hochschule übermittelt der
Stiftung für das Sommersemester bis zum 20. Januar und für
das Wintersemester bis zum 20. Juli alle über das Webportal
der Hochschule form- und fristgerecht elektronisch eingegan-
genen Zulassungsanträge, die im Zulassungsverfahren zu be-
rücksichtigen sind. Für im Webportal der Stiftung wegen der
Überschreitung der Höchstzahl von Anträgen nach Satz 1 als
„inaktiv“ gekennzeichnete Zulassungsanträge können weder
Zulassungsangebote noch Zulassungen ergehen. Die Bewerbe-
rin oder der Bewerber kann einen oder mehrere der bisher als
„inaktiv“ gekennzeichneten Zulassungsanträge aktivieren,
indem sie oder er bisher nicht als „inaktiv“ gekennzeichnete
Zulassungsanträge in entsprechender Anzahl für das Sommer-
semester bis zum 23. Januar und für das Wintersemester bis
zum 23. Juli über das Webportal der Stiftung zurücknimmt
(Ausschlussfristen). Die Bewerberin oder der Bewerber kann
eine Präferenzenfolge der Zulassungsanträge für das Sommer-
semester bis zum 18. Februar und für das Wintersemester bis
zum 18. August über das Webportal der Stiftung festlegen
(Ausschlussfristen). Legt die Bewerberin oder der Bewerber
keine Präferenzenfolge der Zulassungsanträge fest, ergibt sich
diese aus der zeitlichen Reihenfolge des elektronischen An-
tragseingangs nach Satz 3; dem zeitlich zuerst elektronisch
eingegangenen Zulassungsantrag kommt dabei die höchste
Präferenz zu. 

(5) In der ersten Koordinierungsphase für das Sommer-
semester bis zum 15. Februar und für das Wintersemester bis
zum 15. August ausgesprochene Zulassungsangebote kann die
Bewerberin oder der Bewerber für das Sommersemester bis
zum 18. Februar und für das Wintersemester bis zum 18. Au-
gust über das Webportal der Stiftung annehmen (Ausschluss-
fristen). Wer ein Zulassungsangebot annimmt, erhält einen
Zulassungsbescheid. Mit der Annahme eines Zulassungsange-
bots gelten die weiteren gestellten Zulassungsanträge als
zurückgenommen, und die Bewerberin oder der Bewerber
scheidet aus diesen Vergabeverfahren aus. Auf diese Rechtsfol-
gen ist die Bewerberin oder der Bewerber hinzuweisen. In der
ersten Koordinierungsphase wieder verfügbare Studienplätze
werden gemäß den Ranglisten der Hochschulen aufrückenden
Bewerberinnen und Bewerbern angeboten.

(6) In der anschließenden zweiten Koordinierungsphase
werden in drei Durchläufen (im Folgenden: Zulassungs-
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schritte) die Ranglisten der Hochschulen abgeglichen und
ermittelt, ob für die Bewerberin oder den Bewerber gemäß der
nach Absatz 4 Sätze 7 und 8 festgelegten Präferenzenfolge eine
Zulassungsmöglichkeit besteht. Unter mehreren Zulassungs-
möglichkeiten bleibt im nächsten Zulassungsschritt diejenige
mit der jeweils höchsten Präferenz bestehen. Zulassungsan-
träge in nachrangiger Präferenz gelten als zurückgenommen;
Absatz 5 Satz 4 gilt entsprechend.

(7) Besteht im ersten oder zweiten Zulassungsschritt der
zweiten Koordinierungsphase eine Zulassungsmöglichkeit in
der nach Absatz 4 Sätze 7 und 8 festgelegten höchsten Präfe-
renz, erhält die Bewerberin oder der Bewerber einen Zulas-
sungsbescheid. Erhält eine Bewerberin oder ein Bewerber ein
Zulassungsangebot in nachrangiger Präferenz, kann dieses
Zulassungsangebot im ersten Zulassungsschritt für das Som-
mersemester bis zum 21. Februar und für das Wintersemester
bis zum 21. August, im zweiten Zulassungsschritt für das Som-
mersemester bis zum 24. Februar und für das Wintersemester
bis zum 24. August über das Webportal der Stiftung angenom-
men werden (Ausschlussfristen). Absatz 5 Sätze 2 bis 4 gilt ent-
sprechend. Wird das Zulassungsangebot nicht angenommen,
bleibt es im nächsten Zulassungsschritt bestehen, sofern nicht
ein Zulassungsangebot in höherer Präferenz unterbreitet wer-
den kann. 

(8) Besteht im dritten Zulassungsschritt der zweiten Koor-
dinierungsphase eine Zulassungsmöglichkeit, wird ein Zulas-
sungsbescheid erteilt. Für alle Zulassungsanträge in höherer
Präferenz werden Ablehnungsbescheide erteilt. Erhält eine
Bewerberin oder ein Bewerber keine Zulassung, wird für jeden
Zulassungsantrag ein Ablehnungsbescheid erteilt.

(9) Nach Abschluss der zweiten Koordinierungsphase wer-
den noch verfügbare Studienplätze in der Clearingphase an
durch Los bestimmte Bewerberinnen und Bewerber vergeben.
An der Clearingphase können Bewerberinnen und Bewerber
teilnehmen, die in den zwei vorangegangenen Koordinie-
rungsphasen keine Zulassung erhalten haben; für bisher noch
nicht am dialogorientierten Serviceverfahren teilnehmende
Bewerberinnen und Bewerber ist eine Registrierung gemäß
Absatz 3 erforderlich. Die Zulassungsanträge für die Teil-
nahme an der Clearingphase müssen von den Bewerberinnen
und Bewerbern für das Sommersemester bis zum 4. April und
für das Wintersemester bis zum 4. Oktober elektronisch über
das Webportal der Stiftung eingegangen sein (Ausschlussfris-
ten). Absatz 4 Satz 1 erster Halbsatz sowie Sätze 2, 7 und 8 gilt
mit der Maßgabe entsprechend, dass die Festlegung der Präfe-

renzenfolge bis zu den in Satz 3 jeweils genannten Fristen
möglich ist (Ausschlussfristen). Wird eine Bewerberin oder ein
Bewerber ausgelost, wird entsprechend der festgelegten Präfe-
renzenfolge ermittelt, ob eine Zulassungsmöglichkeit besteht.
Besteht eine Zulassungsmöglichkeit, erhält die Bewerberin
oder der Bewerber einen Zulassungsbescheid. Die Bewerberin-
nen und Bewerber werden über den Abschluss der Clearing-
phase informiert; Ablehnungsbescheide werden nicht erteilt. 

(10) Zulassungsbescheide ergehen unter dem Vorbehalt,
dass die bei der Antragsstellung gemachten Angaben vollstän-
dig und richtig sind. 

(11) Die Bewerberin oder der Bewerber kann Zulassungs-
angebote oder eine Zulassung wegen eines Dienstes im Sinne
von § 7 HZG über das Webportal der Stiftung zurückstellen
lassen (Nachteilsausgleich für Dienstleistende). Es wird jeweils
ein Rückstellungsbescheid erteilt, der bei einem späteren An-
trag auf bevorzugte Zulassung eine  auf Grund einer Satzung
nach § 10 Absatz 2 HZG hierfür etwa erforderliche frühere
Zulassung ersetzt. Ein Anspruch auf Einschreibung im laufen-
den Vergabeverfahren besteht nicht; ein etwaiger Zulassungs-
bescheid gilt insoweit als widerrufen. Durch Rückstellung wie-
der verfügbare Studienplätze werden nach dem jeweiligen Stand
der Vergabeverfahren gemäß den Absätzen 5 bis 9 vergeben. 

(12) Werden nach Abschluss der zweiten Koordinierungs-
phase in den Vergabeverfahren zum Wintersemester 2012/2013
und zum Sommersemester 2013 in einem Studiengang Studien-
plätze wieder verfügbar und liegen noch form- und fristge-
rechte Zulassungsanträge vor, führt die Hochschule das wei-
tere Zulassungsverfahren auf Grund ihrer satzungsrechtlichen
Bestimmungen nach § 10 Absatz 2 HZG durch. Absatz 9 Satz 2
erster Halbsatz findet in den Vergabeverfahren zum Winter-
semester 2012/2013 und zum Sommersemester 2013 keine An-
wendung. 

§ 3
In das Serviceverfahren einbezogene Studiengänge

Die in das Serviceverfahren einbezogenen Studiengänge
ergeben sich aus der Anlage. 

§ 4
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2012 in Kraft. Sie ist erst-
mals auf das Zulassungsverfahren zum Wintersemester 2012/
2013 anzuwenden.

Hamburg, den 29. Mai 2012.

Die Behörde für Wissenschaft und Forschung

Anlage

Psychologie (Abschlussart: Bachelor of Science)
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